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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Unfallversicherung

Der Ständerat nahm sich in der Frühjahrssession 2014 einer Motion Darbellay (cvp, VS)
an, der der Nationalrat im Vorjahr zugestimmt hatte. Der Vorstoss verlangt, eine
Rechtslücke in der Unfallversicherung dahingehend zu schliessen, dass Erwerbstätigen
auch bei Arbeitsunfähigkeit, welche sich aufgrund der Spätfolgen eines in der Jugend
erlittenen Unfalls ergibt, ein Taggeld aus der obligatorischen Unfallversicherung
ausbezahlt wird. Im Ständerat schlug die Kommissionsmehrheit eine Modifikation der
Motion vor, wonach der Bundesrat das Problem auch durch die Änderung anderer
einschlägiger Bestimmungen als des UVG lösen könne. Gegen die bereits im Erstrat
geäusserten Bedenken des Bundesrates brachte der Kommissionssprecher vor, das
Nachweisen eines Kausalzusammenhangs zwischen Unfall und Spätfolgen sei generell
schwierig, und dies nicht nur bei in der Jugend erlittenen Unfällen. Damit könne dieses
Argument nicht gelten. Das Abschliessen einer freiwilligen Taggeldversicherung sei
gerade bei Vorbelastung durch einen Unfall oft nicht möglich, da die Versicherer
Vorbehalte anbrächten. Eine Minderheit Kuprecht (svp, SZ) beantragte die Ablehnung
der Motion. Die Ausdehnung der Leistungspflicht auf Personen, die zur Zeit des Unfalls
noch nicht zum Versichertenkreis gehörten, laufe dem aktuellen Versicherungssystem
zuwider und rücke die Unfallversicherung in die Nähe einer Volksversicherung. Die
Systemänderung wäre schwierig und kostspielig, ebenso der Nachweis eines
Zusammenhangs zwischen Unfall und Beschwerden, was zu zahlreichen
Gerichtsverhandlungen führen würde, so die Befürchtung der Gegner. 20
Ratsmitglieder folgten dem Mehrheitsvotum, zehn lehnten die Motion ab, zwei
enthielten sich ihrer Stimme. In der Sommersession stimmte der Nationalrat der
vorgenommenen Formulierungsänderung mit 102 zu 80 Stimmen zu und überwies damit
die Motion. 1

MOTION
DATUM: 19.03.2014
FLAVIA CARONI

Im März 2018 legte der Bundesrat dem Parlament einen Bericht zur Abschreibung der
Motion Darbellay (cvp, VS; Mo. 11.3811) zur Schliessung der Rechtslücke in der
Unfallversicherung vor. Darin hatte er verschiedene Fragen zu den Taggeld-Zahlungen
bei Erwerbsausfällen aufgrund von Rückfällen oder Spätfolgen von Jugendunfällen
untersucht und war zum Schluss gekommen, dass eine solche Regelung nur Einzelfälle
betreffen würde. Deutlich sprach er sich gegen eine entsprechende Regelung im
Rahmen des UVG aus, da eine solche insbesondere vom Rückwärtsversicherungsverbot
abweichen würde; die Personen zum Zeitpunkt des Rückfalls UVG-versichert sein
müssten; die Versicherungsdeckung aufgrund des Gebots der Rechtsgleichheit nicht
auf Rückfälle bei Unfällen in der Jugendzeit begrenzt werden dürfe, sondern auch
Unfälle während eines Arbeitsunterbruchs berücksichtigen müsste; und da offen sei, ob
die «nicht abschätzbare Prämienerhöhung» durch Arbeitgebende oder
Arbeitnehmende bezahlt werden solle. Auch eine Übernahme durch andere
Sozialversicherungszweige hielt der Bundesrat nicht für sinnvoll. Ganz allgemein würden
bereits heute die meisten Forderungen zur Übernahme der Kosten von Rückfällen an
der schwierigen Akten- und Beweislage scheitern, die es nicht erlaube, einen für eine
Übernahme durch eine Versicherung notwendigen kausalen Zusammenhang zwischen
Unfall und Spätfolgen festzustellen. Eine zusätzliche Regelung würde somit vor allem zu
falschen Hoffnungen bei den Betroffenen und zu mehr gerichtlichen Verfahren führen.
Folglich beantragte der Bundesrat die Motion zur Abschreibung. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

In der Frühjahrssession 2019 entschied sich der Nationalrat, die Motion Darbellay (cvp,
VS) für eine Übernahme der Kosten von Rückfällen nach Unfällen aus der Jugend
durch die Unfallversicherung nicht abzuschreiben. Im Rahmen des
Bundesratsgeschäfts 18.037 hatten der Bundesrat und die SGK-NR die Abschreibung
empfohlen, weil eine solche Übernahme neue Ungerechtigkeiten schaffen würde und
im UVG systemfremd sei. 3

MOTION
DATUM: 19.03.2019
ANJA HEIDELBERGER
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Im Zusammenhang mit der parlamentarischen Initiative Nantermod (fdp, VS; Pa.Iv.
18.408) entschied sich die SGK-NR mit 12 zu 8 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) im Hinblick
auf den Bericht des Bundesrates, die Motion Darbellay (cvp, VS; Mo. 11.3811) zur
Abschreibung zu empfehlen. Die Schaffung einer Regelung, gemäss der die
Unfallversicherung die Kosten von Rückfällen oder Spätfolgen von Unfällen aus der
Jugend übernehmen soll, würde neue Ungerechtigkeiten schaffen, erklärte die
Kommission. 

In der Frühjahrsession 2019 entschied sich der Nationalrat jedoch auf Antrag einer
Minderheit Nantermod mit 93 zu 84 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) gegen eine
Abschreibung der Motion. Die Mehrheit des Rates liess sich von Thomas Weibel (glp, ZH)
und Manfred Bühler (svp, BE), die auf die zentralen vom Bundesrat im Bericht
aufgeführten Probleme verwiesen, nicht überzeugen. Deren Argumente hatte Philippe
Nantermod zuvor zu entkräften versucht: Unter anderem verwies er darauf, dass das
Rückwirkungsverbot auch bei genetischen Krankheiten missachtet werde und dass
Eltern nicht die Möglichkeit hätten, Schulkinder gegen spätere Behinderungen zu
versichern. Da es zudem nur Einzelfälle treffe, würden sich auch die Prämienfolgen in
Grenzen halten. Abschliessend rief er zur Achtung der Entscheidungen des Parlaments
in den Jahren 2013 und 2014 auf. Da sich seither die Situation nicht geändert habe,
könne der Bundesrat keine Abschreibung der Motion verlangen; er sei verpflichtet, ein
Gesetz vorzuschlagen. Letzterem widersprach Bundesrat Berset: Wenn der Bundesrat
das Gefühl habe, dass eine Weiterverfolgung eines Vorstosses nicht mehr gerechtfertigt
sei, könne er diesen sehr wohl zur Abschreibung empfehlen. Dies sah jedoch nur eine
Mehrheit der SVP- und der FDP-Fraktion sowie die gesamten Fraktionen der
Grünliberalen und der BDP ähnlich; die übrigen Parlamentarierinnen und
Parlamentarier entschieden sich gegen eine Abschreibung der Motion. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

Im März 2018 reichte Philippe Nantermod (fdp, VS) eine parlamentarische Initiative zur
Schliessung der Rechtslücken in der Unfallversicherung ein. Wie bereits die Motion
Darbellay (cvp, VS; Mo. 11.3811) wollte er die Problematik angehen, dass Rückfälle und
Spätfolgen von Jugendunfällen im Erwachsenenalter gemäss UVG nicht übernommen
werden, auch wenn die betroffene Person UVG-versichert ist. Um dieses Problem zu
lösen, sollen – ähnlich wie bei Erbkrankheiten – Unfälle vor Vollendung des 16.
Altersjahres nicht als verursachende Unfallereignisse für Rückfälle oder Spätfolgen
berücksichtigt werden. Stattdessen soll das erste Ereignis ab Vollendung des 16.
Altersjahres als verursachendes Unfallereignis gelten. 
Im Februar 2019 gab die SGK-NR der parlamentarischen Initiative mit 13 zu 8 Stimmen
bei 3 Enthaltungen keine Folge, da es gemäss der Kommissionsmehrheit gegen das
Rückwärtsversicherungsverbot verstossen würde, wenn die Unfallversicherung für
Unfälle bezahlen müsste, die passiert waren, als die Betroffenen nicht nach UVG
versichert waren. 
Diese Meinung teilte in der Frühjahrssession 2019 auch der Nationalrat, der die
parlamentarische Initiative zusammen mit dem Bundesratsgeschäft 18.037 zur
Abschreibung der Motion Darbellay behandelte. Mit 123 zu 55 Stimmen (bei 2
Enthaltungen) entschied sich der Rat gegen Folgegeben. Die geschlossen stimmenden
SP- und Grünen-Fraktionen sowie einzelne Mitglieder der SVP-, der FDP- und der
CVP/EVP-Fraktion hätten sich für Folgegeben ausgesprochen. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.2019
ANJA HEIDELBERGER

1) AB NR, 2014, S. 838 f.; AB SR, 2014, S. 317 ff.
2) BBl 2018, S. 2353 ff.
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